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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. HAFNER, ~oJelf1<7.-Yl-e tCVfA.U 

und Kollegen 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend erhöhtes Karenzurlnubsgeld für alleinstehende Mütter 

Alleinstehende Mütter erhalten gern. § 27 Abs.2 ALVG im ersten 

Lebensjahr des Kindes ein um 50 % erhöhtes Karenzurlaubsgeld 

(1988 S 6.627,- monatlich). Im zweiten und dritten Lebensjahr 

des Kindes erhalten diese Mütter unter den Voraussetzungen des 

§ 39 ALVG eine Sondernotstandshilfe im Ausmaß des Arbeits­

losengeldes (= ca. 40 % des Brutto-Lohnes). Für diese Mütter wird 

&mdtein monatliches Erziehungsgeld in den ersten drei Lebens­

jahren des Kindes praktisch schon gewährt. Es bewegt sich durch­

schnittlich in einer Höhe um S 5.000,- monatlich. 

Da fortlaufende Daten aus den einschlägigen Unterlagen nicht 

zu entnehmen sind, stellen die unterfertigten Abgeordneten 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales folgende 

A n fra g e 

1) An w:ifv'iele Mütter wurde Karenzurlaubsgeld gern. § 27 

Abs. 1 ALVG in den Jahren 1974 bis 1987 ausbezahlt 

(jährlich nach der Rangzahl des Kindes, das Anlaß für 

die Gewährung des Karenzurlaubsgeldes war, aufgeschlüsselt)? 

2) An wieviele Mütter wurde Karenzurlaubsgeld gern. § 27 Abs.2 

ALVG in den Jahren von 1974 bis 1987 ausbezahlt 

(jährlich nach der Rangzahl des Kindes, das Anlaß für 

die Gewährung des Karenzurlaubsgeldes war, aufgeschlüsselt)? 
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3) An wieviele Mütter wurde Karenzurlaubsgeld gern. § 27 

Abs. 3 ALVG in den Jahren von 1974 bis 1987 ausbezahlt 

(jährlich nach der Rangzahl des Kindes, das Anlaß 

für die Gewährung des Karenzurlaubsgeldes war, aufge­

schlüsselt)? 

4) An wieviele MUtter wurdeSondernotstandshilfe gern. 

§ 39 ALVG in den Jahren 1974 bis 1987 ausbezahlt (auf­

geschlüsselt nach Jahren und nach der Rangzahl des Kindes, 

das Anlaß für die Gewährung der Sondernotstandshilfe 

war)? 

5) Wie hoch war der Jahresaufwand an Sondernotstandshilfe 

gern. § 39 ALVG in den Jahren 1974 bis 1987 (aufgeschlüsselt 

nach Jahren)? 

6) Wie hoch war der durchschnittliche Monatsaufwand an 

Sondernotstandshilfe je alleinstehender Mutter im Sinne 

des § 39 ALVG, aufgeschlüsselt nach Jahren, 1974 bis 1987? 
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